
Anpflanzen: Bäume

Erhaltung: Bäume

Sonstige Planzeichen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes

SD, ZD, WD
FD, KWD

DN

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1  BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch
(hier: Starkstromkabelleitung)

Satteldach, Zeltdach, Walmdach

Umgrenzungen der Flächen für besondere
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs.1 Nr. 23 und Abs. 4 BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), 
die dem Denkmalschutz unterliegen

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Flachdach, Krüppelwalmdach

D

Dachneigung

Sichtdreieck (Anpflanzungen und Einfriedungen
nur bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig)

StellplätzeSt

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

LR

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen
Nutzung

Geschossflächen-
zahl (GFZ)

Dachform,
Dachneigung

Bauweise

Grundflächen-
zahl (GRZ)

Wandhöhe,
Gebäudehöhe
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Baugrenze

Flächen für den Gemeinbedarf

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Elektrizität

Öffentliche Verwaltungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und

Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6  BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen, Anlagen
Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel

entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie

für Ablagerungen

Verkehrsberuhigter Bereich

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl

WH, GH Wandhöhe, Gebäudehöhe

GFZ Geschossflächenzahl

o Offene Bauweise

Urbanes Gebiet
(§ 6a BauNVO)

Verkehrsflächen (Straßen und Gehwege)

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen

GBF

MU

Straßenbegrenzungslinie
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Bebauungsplan "Ortsmitte I"
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Gemeinde Ottersheim
bei Landau
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